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Oberbergischer Kreis

Oberbergischer Kreis
Der Landrat
Kreisordnungsamt
- Aufenthalt und Staatsangehörigkeit - 
Stahlstraße 5
51645 Gummersbach
www.obk.de/einbuergerung

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.obk.de/einbuergerung

Scannen Sie den QR-Code, um zum 
Anliegen Einbürgerung zu gelangen

Telefonische Beratung montags bis freitags 
zwischen 08:00 und 12:00 Uhr, montags 13:30 - 16:00 
Uhr und donnerstags 13:30 - 17:30 Uhr
unter 02261 88-3211, 88-3212 oder 88-3215

§ 10 Abs. 1 Satz 1 Staatsangehörigkeitsgesetz

Das Merkmal der Identitätsklärung dient gewichtigen 
sicherheitsrechtlichen Belangen der Bundesrepublik 
Deutschland und ist Ausgangspunkt für die Prüfung wei-
terer Einbürgerungsmerkmale. Mit dem Wirksamwerden 
der Einbürgerung wird einer bestimmten Person mit einer 
in der Einbürgerungsurkunde festgehaltenen Identität 
konstitutiv eine neue Staatsangehörigkeit verliehen. Das 
öffentliche Interesse ist es zu verhindern, dass einer Per-
son eine vollkommen neue Identität oder eine zusätzliche 
Alias-Identität verschafft wird und ihr dadurch die Mög-
lichkeit eröffnet wird, im Rechtsverkehr mit mehreren 
unterschiedlichen Identitäten und amtlichen Ausweispa-
pieren aufzutreten. Deshalb ist es geboten, die identitäts-
relevanten Personalien einer sorgfältigen Überprüfung 
mit dem Ziel einer Richtigkeitsgewähr zu unterziehen. 

Dementsprechend ist die Identität und Staatsangehörig-
keit grundsätzlich nachzuweisen durch einen National-
pass / Heimatpass, hilfsweise durch einen anerkannten 
Passersatz oder ein anderes amtliches Identitätsdoku-
ment mit Lichtbild aus dem Herkunftsstaat (z. B. Perso-
nalausweis oder Identitätskarte).

Ob ausnahmsweise andere amtliche Dokumente aus 
dem Herkunftsstaat genügen, wird im Einzelfall geprüft. 

Dazu gelten strenge Kriterien (s. Urteil des BVerwG vom 
23.09.2020, Az: 1 C 36.19).
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